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also, das weiß ich nicht, aber ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht, ein paar Wochen
bezahlte Arbeit mitzunehmen. Wenn die Schule dich braucht (keinen Gegenkandidaten in der
Hinterhand), ist es wenigstens nett, da noch über die Zeit auszuhelfen. Und wenn die Schule
schon jemanden anderen hat, und also lieber diesen anderen aufgrund der Kontinuität von
Anfang an gerne dabei hätte, wird sie dir das schon im Gespräch mitteilen und ihr hebt den
Vertrag einfach einvernehmlich auf.
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